
 

 

 

 

 

Absolut nicht nachvollziehbar und sehr störend ist die unterschiedliche 
Einreihung der Schulischen Heilpädagog:innen SHP der Primarschulen 
und der Sekundarschulen. Die Modellumschreibungen und die 
Stellenbeschreibungen sind mit einer Ausnahme in einem Detail 
identisch (Berufserfahrung Primar 3 Jahre, Sekundar 4 Jahre). Es kann 
nicht sein, dass die SHP der Primarschulen ins Lohnband 11 und die 
SHP der Sekundarschulen ins Lohnband 10 eingereiht werden. Die 
ungleiche Behandlung der SHP ist nicht akzeptabel und muss korrigiert 
werden. Wir fordern deshalb, dass die Schulischen Heilpädagog:innen 
der Primarstufe ebenfalls ins Lohnband 10 eingereiht werden. 
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